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B e k a n n t m a c h u n g  
 

 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.07.2021 die Aufstellung eines Bebauungs-
planes für das Gebiet „Obere Au II“ beschlossen. Zur Sicherung dieser Bauleitplanung hat der 
Marktgemeinderat in der gleichen Sitzung folgende Satzung über eine Veränderungssperre für 
das Bebauungsplangebiet „Obere Au II“ beschlossen: 
 
 
Auf Grund der §§ 14, 16 und 17 BauGB erlässt der Marktgemeinderat folgende Veränderungs-
sperre als Satzung 
 

Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet „Obere Au II“ 
 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Für das Bebauungsplangebiet „Obere“ wird der Geltungsbereich, der im beiliegenden Lageplan 
schwarz umrandet ist, festgesetzt. Die Flächen werden als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 
BauNVO festgesetzt und umfasst folgende Grundstücke: 
 
Fl.Nrn. 3247/3, 3247/2, 3241/3, 3249/2, 3241/1, 3241/19, 3241/16, 3241/14, 3241/20, 3241/18, 
3241/21, 3241/25, 3241/23, 3241/26. 3241/22, 3241/24, 3241/27, 3241/29, 3241/30, 3241/28, 
3241/32, 3239/4, 3239/8, 3239/7, 3241/8, 3241/7, 3241/15, 3241/9, 3241/10. 3241/11, 3241/13, 
3241/4, 3241/12, 3241/6, 3241/17, 3241/5, 3249/92, 3249/74, 3249/68, 3249/8, 3249/56, 
3249/57, 3249/6, 3249/53, 3249/58, 3249/19, 3249/55, 3249/66, 3249/54, 3249/65, 3249/16, 
3249/71, 3249/17, 3249/14, 3249/51, 3249/52, 3249/52, 3249/91, 3249/80, 3249/53 und 
3249/95, alle der Gemarkung Peißenberg. 
  



 

 

 
§2 

Verbote 
 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre (§1 dieser Satzung) dürfen Vor-
haben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden und 

(2) erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlage, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
§3 

Ausnahmen 
 

(1) Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

(2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§4 
 

In- und Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und 
soweit die Bauleitplanung für das von der Veränderungssperre betroffene Gebiet rechtsverbind-
lich abgeschlossen ist, spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten. 
 
 
 
Anlage Darstellung Geltungsbereich (Lageplan) 
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